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(54) Kran

(57) Kran mit einem Kranarm (1) an welchem ein Ar-
beitsgerät (2) angeordnet ist, welches durch eine Hoch-
schwenkvorrichtung aus einer Vertikalen verschwenkt
werden kann, wobei wenigstens eine Hydraulikleitung (3,
3’) vom Kranarm (1) zum Arbeitsgerät (2) verläuft, wobei
die Hochschwenkvorrichtung einen fest mit dem Kran-
arm (1) verbundenen Kranarmkopf (8) und einen mit dem
Arbeitsgerät (2) verbundenen Schwenkkopf (9) aufweist,
die mittels eines Drehgelenks miteinander verbunden
sind und dass das Drehgelenk zwei voneinander beab-
standete Drehlager (10) aufweist, zwischen denen die
wenigstens eine vom Kranarm (1) kommende Hydrau-
likleitung (3) verläuft.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kran,
insbesondere einen Hängedrehkran, mit den Merkmalen
des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
[0002] Verschiebbar an oder in einer stationären
Struktur (zum Beispiel einem Gebäude) gelagerte gat-
tungsgemäße Krane werden als Hängedrehkrane (auch
Heukrane genannt) bezeichnet.
[0003] Das Arbeitsgerät kann bei einem gattungsge-
mäßen Kran durch eine Hochschwenkvorrichtung aus
einer Vertikalen bewegt werden. Derartige Krane weisen
aber eine unvorteilhaft große Bauform auf.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung ei-
nes gattungsgemäßen Krans, der eine kompaktere Bau-
form aufweist.
[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Kran mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen definiert.
[0006] Durch das Vorsehen eines Drehgelenks, das
zwei voneinander beabstandete Drehlager aufweist,
kann die vom Kranarm kommende wenigstens eine Hy-
draulikleitung zwischen den Drehlagern hindurch verlau-
fen, entsteht Platz für die Anlenkung der Hochschwenk-
vorrichtung, was eine kompakte Bauform gestattet.
[0007] Weitere Vorteile der Erfindung werden anhand
eines in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Ausführungs-
beispiels erläutert.
[0008] Figur 1 und Figur 2 (entspricht der Figur 1 mit
teilweise weg gebrochenen Schwenkkopf 9) zeigen ei-
nen als Hängedrehkran ausgebildeten erfindungsgemä-
ßen Kran. An einem Kranarm 1 (der üblicherweise in ei-
nem nicht dargestellten weiteren Kranarm teleskopierbar
gelagert ist) ist ein Kranarmkopf 8 fest angeordnet. Über
ein Drehgelenk und einen Schwenkkopf 9 ist ein Gerä-
tekörper 7 eines hier als Greifvorrichtung ausgebildeten
Arbeitsgeräts (siehe auch Figur 3) mit dem Kranarm 1
so verbunden, dass er einerseits durch eine Hoch-
schwenkvorrichtung (hier bestehend aus Kranarmkopf
8, Schwenkkopf 9, Drehgelenk, Konsole 17 und Hoch-
schwenkzylinder 12) aus der Vertikalen verschwenkt
werden kann (im vorliegenden Beispiel über 110 Grad)
und andererseits durch eine Drehvorrichtung (hier be-
stehend aus Drehmotor 4 und Drehkranz 5) um die Ver-
tikale bzw. eine entsprechend durch das Hochschwen-
ken gekippte Achse gedreht werden kann.
[0009] Die Konsole 17 kann einstückig mit dem
Schwenkkopf 9 ausgebildet oder an diesem befestigt
sein.
[0010] Hydraulikleitungen 3 verlaufen vom Kranarm 1
kommend (dort können sie mittels Halterungen am Kran-
armende montiert sein) zu einem Drehverteiler 6 um ei-
nen Transport von Hydraulikflüssigkeit zum Arbeitsgerät
2 ohne Beeinträchtigung durch die Drehbewegung zu
erlauben. Dies gestattet eine Endlosdrehung des Ar-
beitsgeräts 2. Weil das Drehgelenk zwei voneinander be-
abstandete Drehlager 10 aufweist, mit einem geteilten

Drehbolzen 11a, 11 b, können die Hydraulikleitungen 3
im Schwenkkopf 9 geschützt verlaufen. Am Schwenk-
kopf 9 kann eine nicht dargestellte Abdeckung - vorzugs-
weise lösbar - befestigt sein, was den Schutz der Hy-
draulikleitungen 3 verbessert. Weitere Hydraulikleitun-
gen 3 verlaufen vom Kranarm 1 kommend (dort können
sie mittels Halterungen am Kranarmende montiert sein)
zum Drehmotor 4 um diesen zu versorgen.
[0011] Anstelle eines geteilten Drehbolzens 11a, 11 b
könnte auch ein die voneinander beabstandeten Drehla-
ger 10 verbindender Drehbolzen zum Einsatz kommen,
vorausgesetzt dessen Durchmesser ist gering genug,
dass die Hydraulikleitungen 3 zwischen den Drehlagern
10 verlaufen können.
[0012] Der Drehverteiler 6 ist gegenüber einer Stan-
dardeinbaulage kopfunter verbaut und ragt in den Gerä-
tekörper 7 im Wesentlichen bis zu einem Greiferzylinder
14 hinein (siehe Figur 3). Durch den Greiferzylinder 14
sind die Greifer 13 in an sich bekannter Weise bewegbar.
Der Greiferzylinder 14 wird über vom Drehverteiler 6
wegführende Hydraulikleitungen 3’ und die zum Dreh-
verteiler 6 hinführenden Hydraulikleitungen 3 unabhän-
gig von einer Dreh- und Hochschwenkposition des Ar-
beitsgeräts 2 mit Hydraulikflüssigkeit versorgt.

Bezugszeichenliste:

[0013]

1 Kranarm
2 Arbeitsgerät
3 Hydraulikleitung
3’ Hydraulikleitung
4 Drehmotor
5 Drehkranz
6 Drehverteiler
7 Gerätekörper
8 Kranarmkopf
9 Schwenkkopf
10 Drehlager
11a erster Teil des Drehbolzens
11b zweiter Teil des Drehbolzens
12 Hochschwenkzylinder
13 Greifer
14 Greiferzylinder
15 Lager
16 Lasche
17 Konsole

Patentansprüche

1. Kran mit einem Kranarm (1) an welchem ein Arbeits-
gerät (2) angeordnet ist, welches durch eine Hoch-
schwenkvorrichtung aus einer Vertikalen ver-
schwenkt werden kann, wobei wenigstens eine Hy-
draulikleitung (3, 3’) vom Kranarm (1) zum Arbeits-
gerät (2) verläuft, dadurch gekennzeichnet, dass
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die Hochschwenkvorrichtung einen fest mit dem
Kranarm (1) verbundenen Kranarmkopf (8) und ei-
nen mit dem Arbeitsgerät (2) verbundenen
Schwenkkopf (9) aufweist, die mittels eines Drehge-
lenks miteinander verbunden sind und dass das
Drehgelenk zwei voneinander beabstandete Drehla-
ger (10) aufweist, zwischen denen die wenigstens
eine vom Kranarm (1) kommende Hydraulikleitung
(3) verläuft.

2. Kran nach Anspruch 1, wobei das Drehgelenk einen
geteilten Drehbolzen aufweist, mit einem in dem ei-
nen Drehlager (10) angeordneten ersten Teil (11a)
und einem in dem anderen Drehlager (10) angeord-
neten zweiten Teil (11b).

3. Kran nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Hoch-
schwenkvorrichtung einen Hochschwenkzylinder
(12) aufweist.

4. Kran nach Anspruch 3, wobei der Hochschwenkzy-
linder (12) an der einen Seite im Inneren des Kran-
arms (1) und an der anderen Seite am Schwenkkopf
(9), vorzugsweise am Drehgelenk der Hoch-
schwenkvorrichtung, angeordnet ist.

5. Kran nach Anspruch 3 oder 4, wobei der Hoch-
schwenkzylinder (12) zum Verschwenken des Ar-
beitsgeräts (2) aus der Vertikalen gegen eine am
Schwenkkopf (9) angeordnete Konsole (17) drückt.

6. Kran nach wenigstens einem der vorhergehenden
Ansprüche , wobei die Drehvorrichtung einen durch
einen Drehmotor (4) angetriebenen Drehkranz (5)
umfasst, der gemeinsam mit dem Arbeitsgerät (2)
durch die Hochschwenkvorrichtung aus der Vertika-
len verschwenkt werden kann.

7. Kran nach wenigstens einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei ein Drehverteiler (6) vorgesehen
ist, in welchen die wenigstens eine vom Kranarm (1)
kommende Hydraulikleitung (3) einmündet und auf
der Seite des Arbeitsgerätes (2) als zum Arbeitsgerät
führende Hydraulikleitung (3’) abgeht.

8. Kran nach Anspruch 7, wobei der Drehverteiler (6)
in einen Gerätekörper (7) des Arbeitsgeräts (2) hin-
einragt.

9. Kran nach wenigstens einem der Ansprüche 6 bis
8, wobei der Schwenkkopf (9) zumindest im Bereich
des Drehmotors (4) und des Drehverteilers (6) mit
einer vorzugsweise lösbaren Abdeckung versehen
ist, sodass die wenigstens eine vom Kranarm (1)
kommende Hydraulikleitung (3) im Schwenkkopf (9)
geschützt verläuft.

10. Kran nach wenigstens einem der vorhergehenden

Ansprüche, wobei das Arbeitsgerät (2) als Greifgerät
ausgebildet ist.

11. Kran nach Anspruch 10, wobei Greifer (13) des
Greifgeräts durch einen im Gerätekörper (7) des
Greifgeräts angeordneten Greiferzylinder (14) betä-
tigbar sind, wobei vorzugsweise der Drehverteiler (6)
im Wesentlichen bis zum Greiferzylinder (14) in den
Gerätekörper (7) hineinragt.

12. Kran nach wenigstens einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Kran als Hängedrehkran aus-
gebildet ist.

3 4 
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